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HAUSORDNUNG KJP

Umgang mit Handy, Smartphone und Internet-Benutzung

Grundsätzlich sollte jedem Kind ab dem 8. Lebensjahr die zeitweise Möglichkeit der Benutzung des eigenen Handys ermöglicht werden. In erster Linie verfügen darüber die Eltern (Obsorgeberechtigte oder deren Vertretung), die einen freiwilligen Aufenthalt an unserer Abteilung entschieden haben. Steht ein Handy nicht zur Verfügung ist die Benutzung des Stationstelefons vorgesehen und jederzeit möglich.
In jedem Fall sollen Kinder nach Bedarf zumindest täglich einmal mit ihren engsten Bezugspersonen telefonieren können, so diese nicht zu Besuch kommen können.
Darüberhinausgehende Telefonate sind mit der/m Fallführenden zu klären. 

Allgemeine Handy- und Smartphone-regelung (gilt ab dem 9 Lebensjahr):
Die Benutzung des Smartphones an der Abteilung unterliegt grundsätzlich der Genehmigung der Eltern, in zweiter Linie den Regeln der Hausordnung. Die Eltern haben dafür zu sorgen, dass ein Zugriff auf Seiten und Inhalte mit radikalen politischen und religiösen, Gewalt verherrlichenden und darstellenden, sowie sexuellen Inhalten gesperrt ist. 
Nachdem die Nutzung von Handys bei vielen unserer Patient:innen schädliche Auswirkungen zeigt, haben wir uns als Abteilung entschieden, die Zeiten der Handynutzung zu beschränken. Das Nutzen des eigenen Telefons ist für stationäre Patient:innen zu folgenden Zeiten möglich: 

HANDYZEITEN für stationäre Patient:innen:
Für Kinder unter 14 Jahren:
Montag bis Donnerstag von 17:15 Uhr bis 19:30 Uhr.
Freitag von 15:00 Uhr bis 19:30 Uhr.
Samstag, Sonntag und Feiertage: von 8:00 Uhr bis 19:30 Uhr 

Für Jugendliche ab 14 Jahren:
Montag bis Donnerstag von 17:15 Uhr bis 21:00 Uhr.
Freitag von 15:00 Uhr bis 21:00 Uhr.
Samstag, Sonntag und Feiertage: von 8:00 Uhr bis 21:00 Uhr 

Zur Gewährleistung der allgemeinen und persönlichen Nachtruhe und zur Einhaltung von Therapieeinheiten an dieser Abteilung des Krankenhauses ist vorgesehen, dass die Smartphones außerhalb der Handy-Nutzungs-Zeiten am Stationsstützpunkt vom Personal verwahrt werden. Aus therapeutischen Gründen kann die Zeit der Handy-Nutzung vom fallführenden Arzt, der Ärztin oder Psycholog:in noch weiter eingeschränkt werden. 
Wenn aus schulischen Gründen ein Nutzen von Handys vormittags nötig ist, ist dies vom Lehrerpersonal der Heilstättenschule dem fallführenden Arzt mitzuteilen, damit das Telefon schon vor Beginn der Unterrichtszeit ausgehändigt wird. In solchen Fällen ist das Handy nach der Rückkehr aus der Schule wieder am Stationsstützpunkt abzugeben. 
Bei Gruppenaktivitäten ist die aktive Beschäftigung mit dem Handy und Smartphone untersagt. Dies gilt auch an den Wochenenden für die gemeinsamen Essenszeiten, sämtliche Therapieeinheiten sowie soziale und sportliche Aktivitäten in der Gruppe, wenn solche angeboten werden. 
Wenn sich eine Jugendliche oder ein Jugendlicher nicht an diese Hausordnung hält, oder sich weigert, das Telefon zu den festgelegten Zeiten abzugeben, wird das Handy am nächsten Tag nicht ausgehändigt. Bei wiederholten Verstößen gegen diese Regelungen wird das Handy den Obsorgeberechtigten zur Verwahrung zuhause ausgehändigt und darf nicht mehr an die Station gebracht werden. Zweit- und Ersatzhandys, die vom Personal gefunden und abgenommen werden, werden am Stützpunkt verwahrt und den Obsorgeberechtigten übergeben. 
Wiederholte Verstöße gegen diese Hausordnung können auch zu einer Beendigung der freiwilligen Behandlung an der Station führen. Über eine solche Konsequenz entscheidet das Behandlungsteam. 
Patienten im UbG sind dazu aufgefordert, sich an die Stationsregeln zu halten, eine generelle Begrenzung der Handy-Zeiten ist rechtlich nicht vorgesehen, kann aber bei negativen Auswirkungen der Nutzung und aus therapeutischen Gründen vom Fallführenden oder vom Dienstarzt angeordnet werden. 
Zur Gewährleistung der allgemeinen und persönlichen Nachtruhe ist vorgesehen, dass die Smartphones in der Nacht am Stationsstützpunkt vom Personal verwahrt werden:
Für Kinder unter 14 Jahren: 19:30 Uhr - 08:00 Uhr
Für Jugendliche ab 14 Jahren: 21:00 Uhr – 08:00 Uhr

Handygebrauch bei unter 8Jährigen
Es ist empfohlen, dass Kinder bis zum 8. Lebensjahr kein Handy an der Station haben, da wir keine Verantwortung für die sichere Verwahrung gewährleisten können. Telefonate über das Stationstelefon sind außerhalb der Therapiezeiten jederzeit sehr gerne möglich.


Internetzugang 
Internetzugang ist über die geeigneten Stationscomputer in Zeiten außerhalb von Gruppenaktivitäten und Therapien in der Zeit zwischen 07:30 bis 19:30 Uhr, bei über 14-jährigen und Älteren bis 21:00 Uhr möglich. 
Wenn sich Kinder oder Jugendliche nicht an diese Handy- und Smartphone-regelung halten, bekunden sie damit, dass sie nicht den Entwicklungsstand und die Selbstdisziplin aufbringen, einen an der Abteilung notwendigen sozial verträglichen Gebrauch zu kontrollieren. Hier muss sehr zeitnahe vom Fallführenden oder dessen Vertretung unter Einbeziehung der Patientin/des Patienten und deren/ dessen Eltern eine Lösung entsprechend der Hausordnung gefunden werden.


Verbot:
Es ist in der Anstaltsordnung des Klinikums Klagenfurt festgelegt, dass jegliches Fotografieren und Filmen im Anstaltsgelände zum Schutz der Patientenrechte verboten ist. Zuwiderhandlungen, bzw. das Aufrufen von Internetseite mit radikalen, sexuellen oder gewalttätigen Inhalten haben den sofortigen Entzug des Smartphones zur Folge und dieses wird dann umgehend den Eltern unter Löschung etwaiger Foto- und Filmaufnahmen ausgehändigt.
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